TIP DES MONATS 6/04

Klassenfahrt ist Schulalltag

Wenn Schüler bei Rangeleien während einer Klassenfahrt schwer verletzt werden, muss die gesetzliche Unfallversicherung zahlen.

Zwei 15- jährige hatten bei einem nächtlichen „Budenzauber“ in einer Jugendherberge miteinander gerungen, einer dem anderen dabei ein Knie in den Unterleib gestoßen. Das Opfer erlitt schwere innere Verletzungen.

Sowohl das Sozialgericht als auch das Landessozialgericht hatten die Haftung der Unfallversicherung verneint, weil sich der Vorfall nicht im Organisationsbereich der Schule ereignet hatte. Dieser Auffassung schloss sich das Bundessozialgericht nicht an:

Danach gehören solche Rangeleien oder Schlägereien zum Schulalltag, sodass bei Klassenfahrten der für den Versicherungsschutz nötige innere Zusammenhang zum Schulbereich bestehe. Dies gelte selbst dann, wenn der Verursacher vorsätzlich gehandelt habe. 

Das Bundessozialgericht war sich der Bedeutung seiner Entscheidung bewusst und nahm die Gelegenheit war, an die Lehrer zu appellieren, angesichts dieser Rechtslage trotzdem nicht auf Klassenfahrten zu verzichten.

(Bundessozialgericht, Aktenzeichen 2 RU 44/94)

